
II ~~205 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVill. Gesetzgebungsperiode 

FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FÜR I'INANZEN 

1010 WIEN. DEN 17. Dezember 1991 
HIMMELPFORTOASSE 8 

GZ. 11 0502/335-Pr.2/91 
TELEFON (0222) SI 433 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates . 

Parlament 

1017 Wien 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Hubert Pirker und Kollegen vom 

/f!755 lAB 

1991 -12'" 18 
zu A!f"O IJ 

22. Oktober 1991, Nr. 1760/J, betreffend Diensteinteilung beim Zollamt Wurzenpaß 

(Regionalanliegen Nr. 48), beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Es ist zutreffend, daß seit 1. Oktober 1991 eine Reduzierung der Besetzung des 

Zollamtes Wurzenpaßfür die Zeit von 23.30 Uhr bis 07.30 Uhr auf zwei Zollwache­

beamte angeordnet wurde. 

Zu 2.: 

Der Grund für diese Maßnahme ist die geringe Frequenz des Reiseverkehrs während 

der Nachtstunden, die in bestimmten Situationen sogar eine kurzzeitige Schließung 

des Grenzüberganges ohne besondere Beeinträchtigung des Verkehrs zulassen 

würde. 

Die bisherigen Erfahrungen bei Zollämtern mit einer ähnlichen Verkehrsfrequenz wäh­

rend der Nachtzeit haben gezeigt, daß zum Zweck der Eigensicherung und der 

sparsamen Verwaltungsführung mit einer Besetzung von zwei uniformierten, be­

waffneten Zollwachebeamten, die überdies mit tragbaren Alarmgeräten ausgestattet 

sind, das Auslangen gefunden werden kann. 
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Zu 3.: 

Eine Anhebung des Personalstandes beim Zollamt Wurzenpaß für den Zeitraum 

zwischen 23.30 Uhr und 07.30 Uhr ist derzeit nicht vorgesehen. 

Beilage 
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" ........... , .. 

BEILAGE 

A n fra g e 

1) Ist es richtig, daß vorgesehen ist, nach der Hauptreise­

zeit für die Dienstverrichtung beim Zollamt Wurzenpaß 

während der Nachtstunden nur mehr 2 Beamte einzusetzen? 

2) Wenn ja, wie läßt sich eine derartige Vorgangsweise mit 

einer effizienten Grenzkontrolle und mit dem Sicherheits­

bedürfnis der betroffenen Beamten vereinbaren? 

3) Werden Sie von der Reduzierung der Einsatzbereitschaft des 

Zollamtes Wurzenpaß während der Nachtstunden Abstand neh­

men? 
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